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REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINlSTERlUM 1010 Wien, den ....... ?C?.~ ..... ~~ ............................ ; ... 197 ..... 'J 

FüR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ 

Zl. IV-50.004/13-1/77 

Stubenrins I 
Telephon 5756 SS 

• !. 

B e a n t w 0 r tun g 
der Anfrage der Abgeordneten Dr. SCRINZI 
und Genossen an die Frau Bundesminister 

.···407-0/P,8 

1917 .,05 .. 23 
~u40S<fIJi 

für Gesundheit und UID\,yel tschutz betreffend 
Gutachten über TEMIK10-G (Nro· 1058/J-NR/1977) 

., In der gegenständlichen Anfrage werden an mich v 
folgende Fragen, gerichtet: ' . . 

,. 

tl1. Welche Gründe waren für die Abgabe eines positiven 
Gutachtens Ihres Ressorts iiir die Anwendung von 
TEMIK 10G beimZuckerrübenbau maßgebend? 

2. Welche Gründe führten zurZurückziehung dieses 
Gutachtens und weshalb wurden diese nicht schon 
bei dessen Erstellung berücksichtigt?" 

·In Beantwortung dieser Anfrage teile ich mit: 

Gemäß § 4 Abs o 2 des Bundesgesetzes über die Errichtung 
eines ·J3undesminis teriums für Gesundheit und Umweltschutz, 
BGBI. Nr. 25/1972, hat der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft in Angelegenheiten des Pflanzenschutzes 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz vorzugehen .. Im Verfahren zur Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln ist im Sinne des § 4 Abso 1 der 
Pflanzenschutzmittelverordnung, BGB1. Nr. 147/1949, vom 
Bundesministerium für Land- Forstwirtschaft eine Stellung­
nahmedes Bundesministeriums für Gesundheit und Umwelt­
schutz darüber einzuholen, unter welchen Bedingungen und 
Auflagen das Mittel anzuwenden ist. Eine solche Stellung­
nahme meines Ministeriums wurde auch anläßlich des Ver­
fahrens betreffend das Präparat TE~nK 10G als Pflanzen-

1070/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

schutzmittel mit eTI':ei tertern AnwendungsbereIch ~ 
b~~~-abgegebeno Die mit der toxikologischen 
Beurteilung befaßte Bundesanstalt für experirnentell­
pharmakologische und balneologische Untersuchungen 
meines Ministeriums hat umfangreiche Au.flagen, die 
zum Schutze der Gesu.ndheit von Anwendern und Konsu.-
menten der mit dem Mittel behandelten Pflanzen erfor­
derlich erschienen, vorgeschlagen. Darüber hinaus 
wurde seitens meines Rundesroin.istex'iums die Frage der 

Aus\-lirkungen der Zulassung von TENIK 10 G im Zucker­
rtibenbau vom Standpunkt des Umweltschutzes, der Veterinär­
medizin und des Tierschutzes eingehend geprUft .. .Auf Grun.d 

. des Ergebnisses dieser Prüfung hat der Ver~reter meines 
Ministeriums in der interministeriellen Sitzung der 
beiden Ressorts erk1ärt s daß das Ei.n:vernehmen z1.",Jschen 

den beiden beteiligten Ressorts im Sinne der einga.ngs 
ang eführten Ges etzess teIle .!l.:i2.h:Lgeg eben is t Q 

Der Bundesminister: 
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